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BAGüS SGB XI 113-00 Münster, 26.03.2014 

 

Mitglieder-Info Nr.  15/2014 
Weiterentwicklung von Qualitätsinstrumenten in der Pflege   

Mitglieder-Info Nr. 11/2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Mitglieder-Info 11/2014 hatte ich Sie über ein Schreiben von Herrn Staatssekretär Stroppe 
an die Vereinbarungspartner nach § 113 SGB XI unterrichtet. 

In der Sitzung des Plenums der Vertragspartner nach § 113 SGB XII am 10.02.2014 haben 
sich die Vertragspartner darauf verständigt, ein gemeinsames Antwortschreiben an das BMG 
zu richten. 

Als Anlage  übersende ich Ihnen das gemeinsame Antwortschreiben der Vertragspartner zur 
Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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